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SICHERHEITS- undGESUNDHEITSSCHUTZDOKUMENT
gemäß §5 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG)
Dieses Dokument muss beim Eintritt von Gründen laut § 4 Abs. 4 und 5 (z.B. Unfall, begründeter Verdacht einer
arbeitsbedingten Erkrankung, neue Arbeitsmittel, -stoffe, -verfahren, begründetes Verlangen des Arbeitsinspektorates)
überprüft und gegebenenfalls angepasst werden!
Wenn bei der Festlegung von Maßnahmen zur Gefahrenverhütung ÖNORMEN, europäische Normen (EN), ÖVE-Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Technische Richtlinien oder sonstige anerkannte Regeln der Technik zugrundegelegt werden, sind diese anzugeben:
Es wurden Maßnahmen beraten:
Datum
Im Arbeitsschutzausschuss behandelt:
(bei mehr als 100 Arbeitnehmern)
Wenn kein Arbeitsschutzausschuss besteht:
Mit Sicherheitsfachkraft (SFK),
Arbeitsmediziner (AM),
Sicherheitsvertrauenspersonen (SVP) und
Belegschaftsorganen (BO) beraten:
Mit allen betroffenen Arbeitnehmern beraten:
Wenn kein Arbeitsschutzausschuss und keine SVP vorhanden sind:
Beilagen:
 Gibt es Beschäftigungsverbote bzw.
 -beschränkungen für:
ja
nein
Hinweise
(z.B.: Wenn ja Welche)
     behinderte Arbeitnehmer?
     Schwangere und stillende Mütter?
     Jugendliche?
     Lehrlinge?
Sonstige personenbezogene Angaben:
(z.B. ab wann dürfen Lehrlinge beschäftigt werden; erforderliche besondere
 Fähigkeiten und Kenntnisse; Behinderungen, mit denen hier nicht gearbeitet werden darf)
ja
nein
Hinweise
(z.B.: Wenn ja, welche?)
Sind Eignungs- und Folgeuntersuchungen erforderlich? (5. Abschnitt ASchG; Vdg über die Gesundheitsüberwachung)
Sind Fachkenntnisse nachzuweisen?
(§ 63 ASchG - z.B. bei Staplern) 
 Sind persönliche Schutzausrüstungen (PSA)
 notwendig? (eventuell Beilage)
Sind Bereichskennzeichnungen erforderlich?
Sind Zutrittsbeschränkungen erforderlich?
Sind Vorkehrungen für ernste und unmittelbare
Gefahr erforderlich? (§3 Abs. 3 u. 4 ASchG)
Wird mit gefährlichen Arbeitsstoffen gearbeitet?
(§§ 40, 42 ASchG)
Bestehen Prüfpflichten ?
(z.B. lt. § 37 ASchG, z.B.:Aufzüge, Hebebühnen...)
Ist eine Brandschutzordnung behördlich vorgeschrieben?
Sind Evakuierungspläne behördlich vorgeschrieben?
Muss ein Explosionsschutzdokument erstellt werden?
mögliche 
Gefährdung oder Belastung
festgestellt
Maßnahmentechnisch - organisatorisch - personenbezogen
Zuständiger
umgesetzt am
(Termin) 
Kontrolle
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	Gefährdung: Ungeeignete Befestigung von Werkstücken und Werkzeuge
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	Gefährdung: Zuführen, Nachstopfen, Nachdrücken, Abstreifen, Abstoßen oder Entfernen von Werkstücken oder Stoffe von Hand aus.
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	Gefährdung: Handgeführte, motorisch angetriebene Arbeitsmittel
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	Gefährdung: Zu hohe oder niedrige Temperaturen von Arbeitsmitteln
	Gefährdung: Gefährlichen Gase, Dämpfe, Rauch oder Staub
	Gefährdung: Arbeitsmitteln mit Verbrennungskraftmaschinen
	Gefährdung: Brand oder Erhitzung
	Gefährdung: Explosion
	Gefährdung: Ungeeignete Warnvorrichtungen
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	Gefährdung: Nicht ausreichende Sicherheitsabstände
	Gefährdung: Gefahrenstellen durch Kraftübertragungseinrichtungen
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	Gefährdung: Zu große Tritthöhe des Aufstieges
	Massnahmen: * Es sind geeignete Schutzmaßnahmen zu setzen
	Massnahmen: * Wenn Werkstücke nicht mehr mit der Hand gehalten werden können, sind Spann- oder Halteeinrichtungen zu verwenden
	Massnahmen: * Werkstücke und Werkzeuge dürfen sich während des Arbeitsvorganges nicht lösen können
	Massnahmen: * Es sind geeignete Halte-, Spann- oder Zuführungsvorrichtungen zu verwenden
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	Massnahmen: * Arbeitsmittel, die aus Sicherheitsgründen ständige Beobachtung erfordern, sind beim Verlassen des Arbeitsplatzes auszuschalten
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	Massnahmen: * Handgeführte, motorisch angetriebene Arbeitsmittel dürfen nur bei stillstehendem Werkzeug abgelegt werden
	Massnahmen: * Fahrbare Maschinen und Maschinen, die bei der Arbeit mit der Hand gehalten werden, dürfen nur in ausgeschaltetem Zustand transportiert werden
	Massnahmen: * Entfernen von Spänen aus der Nähe von bewegten Werkzeugen darf nie mit der Hand erfolgen
* Es sind geeignete Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen, an deren Griff ein Hängenbleiben nicht möglich ist
	Massnahmen: * Es sind geeignete Schutzmaßnahmen zu setzen und durchzuführen, die Durchführung ist zu überwachen
* Für die Durchführung der Arbeitsvorgänge ohne Schutzvorrichtungen dürfen nur beauftragte, vor der Durchführung besonders unterwiesene ArbeitsnehmerInnen herangezogen werden
* Nach Beendigung solcher Arbeiten müssen die Schutzvorrichtungen wieder angebracht werden und wirksam funktionieren
	Massnahmen: * Arbeiten unter beweglichen oder an gehobenen Arbeitsmitteln oder unter Teilen derselben dürfen nur dann durchgeführt werden, wenn diese Arbeitsmittel gegen unbeabsichtigtes Bewegen gesichert sind
	Massnahmen: * Gefahrenstellen müssen durch Schutzeinrichtungen gesichert sein
	Massnahmen: * Die Schutzeinrichtungen müssen stabil gebaut sein und dürfen keine zusätzlichen Gefahren verursachen
* Schutzeinrichtungen dürfen nicht auf einfache Weise umgangen oder unwirksam gemacht werden können, sie dürfen notwendige Beobachtungs- und Überwachungsvorgänge nicht einschränken
* Schutzeinrichtungen müssen Wartungs-, Reparatur- u.ä Arbeiten möglichst ohne Demontage ermöglichen
	Massnahmen: * Bedienungseinrichtungen, Bedienungsplätze, Bedienungsstände und Schutzeinrichtungen sind arbeitspsychologisch und ergonomisch einwandfrei zu gestalten
	Massnahmen: * Zu Wartung dienende oder zu wartende Teile müssen leicht und gefahrlos zugänglich sein
	Massnahmen: * Unbeabsichtigte und unkontrollierte Bewegungen sind zu verhindern
	Massnahmen: * Wenn zum sicheren Betrieb notwendig, sind Daten auf den Arbeitsmitteln deutlich erkennbar und dauerhaft anzubringen (Stromart, Spannung, Schutzart, Leistung, Drehrichtung, Drehzahl, Tragfähigkeit, Masse, Füllmenge oder Druck)
* Es müssen Hinweise auf mögliche Gefahren vorhanden sein
	Massnahmen: * Daten und Hinweise müssen in deutscher Sprache abgefasst werden, wenn nicht Symbole verwendet werden
	Massnahmen: * Mögliche Fehler im Steuersystem dürfen keine Gefahr bringenden Bewegungen oder Wirkungen auslösen
* Stromkreise müssen so isoliert sein, dass durch Fehlerströme keine Gefahr bringenden Bewegungen ausgelöst werden
* Mehrere Arbeitsgänge dürfen nicht gleichzeitig oder in falscher Reihenfolge ablaufen können
	Massnahmen: * Das Arbeitsmittel darf sich bei Wiedereinschalten nicht selbsttätig ingangsetzen
	Massnahmen: * Hydraulische und pneumatische Einrichtungen von Arbeitsmitteln müssen so gestaltet sein, dass durch Verwechseln von Anschlüssen, Ausströme von Medien, Überschreiter des Druckes oder der Temparatur keine Gefahren auftreten können
	Massnahmen: * Hydraulisch oder pneumatisch betriebene Arbeitsmitteln müssen sicher wirkende Unterdrucksicherungen haben, die verhindern, dass die auf Grund einer Drucksenkung stehen gebliebenen Arbeitsmittel wieder anlaufen, wenn der Druck zunimmt
	Massnahmen: * Beleuchtungseinrichtungen an Arbeitsmitteln müssen so gestaltet sein, dass eine störende direkte Lichtwirkung auf die Augen verhindert wird, Reflexblendungen und stroboskopische Effekte müssen ebenfalls verhindert werden
* Eine Verfälschung von Farben darf nicht auftreten
	Massnahmen: * Wenn die Oberflächentemperatur mehr als 60 °C oder weniger als -20 °C erreichen kann und die Oberflächen zugänglich sind, müssen entsprechende Isolierungen und Abdeckungen angebracht werden
	Massnahmen: * Arbeitsmittel mit Entwicklung von gefährlichen Gasen, Dämpfen, Rauch oder Staub müssen den Anschluss einer Absauganlage ermöglichen
* Durch Freisetzung von Gasen, Dämpfen, Rauch oder Staub, die in dem Arbeitsmittel erzeugt, verwendet, transportiert oder gelagert werden, darf keine Gefahr entstehen
	Massnahmen: * Die Ausblaseöffnungen dürfen nicht gegen ArbeitnehmerInnen gerichtet sein
* Abgasleitungen müssen druckfest ausgeführt sein
	Massnahmen: * Arbeitsmittel müssen gegen Gefährdung durch Brand oder Erhitzung des Arbeitsmittels ausgelegt sein
	Massnahmen: * Arbeitsmittel müssen gegen Gefährdungen durch Explosionen des Arbeitsmittels oder von Stoffen, die im Arbeitsmittel erzeugt, verwendet oder gelagert werden, ausgelegt werden
	Massnahmen: * Warnvorrichtungen müssen leicht wahrnehmbar und unmissverständlich sein
	Massnahmen: * Unbeabsichtigtes Strahlen muss verhindert sein
* Sekundäre Strahlungen (Reflexion, gestreute Strahlung) müssen verhindert werden
* Optische Einrichtungen zur Beobachtung oder Einstellung dürfen keine Gesundheitsgefährdung verursachen
	Massnahmen: * Es müssen immer die auf den Menschen bezogenen Sicherheitsabstände berücksichtigt werden
	Massnahmen: * Wellen, Kupplungen, Riemen- und Seilscheiben, Ketten-, Zahn-, Speichen-, Schnecken- und Schwungräder müssen verkleidet oder verdeckt sein
	Massnahmen: * Gefahr bringende bewegliche Teile müssen gegen Berührung, Eingriff, Einzug, Quetschen u.ä. gesichert sein
	Massnahmen: * Arbeitsmittel müssen durch sicher wirkende Vorrichtungen ein- und auszuschalten sein
* Es muss eindeutig angegeben sein, in welcher Schalterstellung welche Funktionen ausgeführt werden, bei Bedarf müssen Schaltzustände durch Kontrolllampen angezeigt werden
	Massnahmen: * Not-Aus-Schaltvorrichtungen müssen selbsthaltend, auffallend rot und gelb unterlegt gekennzeichnet und so gestaltet und angeordnet sein, dass sie leicht, schnell und gefahrlos betätigt werden können
	Massnahmen: * Ein Wiederanlaufen nach Entriegeln von Not-Aus-Schaltvorrichtungen darf nicht erfolgen
	Massnahmen: * Not-Aus-Taster müssen pilzförmig ausgeführt sein
* Andere Schaltelemente müssen sich von Not-Aus-Schaltvorrichtungen deutlich unterscheiden
* Rote, pilzförmige Taster dürfen nur bei Not-Aus-Schaltvorrichtungen verwendet werden
	Massnahmen: * An Arbeitsmitteln angebrachte Standplätze, bei denen ein Sturz aus mehr als 1 m Höhe möglich ist, müssen durch Geländer mit Mittelstange oder Brüstungen gesichert sein
* Die Höhe der Sicherungen muss mind. 1 m betragen
* Bei einer Absturzhöhe von mehr als 2 m müssen zusätzlich auch Fußleisten vorhanden sein
	Massnahmen: * An ortsfesten Arbeitsmitteln darf die Tritthöhe max. 40 cm, an nicht ortsfesten Arbeitsmitteln max. 60 cm betragen
* Zu Fahrerplätzen von selbstfahrenden Arbeitsmitteln darf diese max. 70 cm betragen
* Der Abstand der einzelnen Trittflächen darf max. 30 cm betragen
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